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Entwurf vom 18. April 2007 für die Vernehmlassung 
 
 

 

Die Kantone können im Rahmen des sonderpädagogischen 
Grundangebots Leistungsanbieter anerkennen und beaufsichtigen, 
welche 
 

a) über ein Angebot verfügen, das in der Art und im Umfang den 
besonderen Bildungsbedürfnissen und Behinderungen der 
definierten Zielgruppe entspricht; 

b) für alle Kinder und Jugendlichen eine diagnostisch begründete, 
kontinuierlich geführte und hinsichtlich ihrer Wirkung regelmässig 
überprüfte individuelle Förderplanung gewährleisten; 

c) die Persönlichkeitsrechte der Kinder und Jugendlichen wahren; 

d) die Mitwirkung der Erziehungsberechtigten sicher stellen; 

e) dem Angebot entsprechend über qualifiziertes Personal verfügen; 

f) die Qualität der Leistungserbringung systematisch sichern und 
entwickeln; 

g) über eine Infrastruktur verfügen, die den Bedürfnissen der Kinder 
und Jugendlichen entspricht sowie dem Angebot angepasst ist. 

 
 
 
 


